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YerIügung
Personal- und Kassenwesen

Nr. 442/1950. Prüfun8§orilnung aler Deutschen Bundes'
post

Dre Bestimmungen der Ausbildungsvorschrift in Ab-
schnitt IV, §§ 15 und 16 reidlen nidrt aus, um ein ein-
heitliches Verfahlen bei allen FachprüIungen sicher-

zustellen. Mit sof ortiger 'wirkung tritt daher die nach-
stehende ,,Prüf ungsordnung der Deutschen Bundes-

^ Dost" (AnI, 1) mit Teil
q/ und tetlB (Besondere
./ der ,,Besondelen Prüf

lichkeit v/egen zunädlst nur die ,,Prüfungsordnung B,

.üF.Gehobener Postdjenst" (An].2 und 2a) erlassen. Die be-

7 soad,ere^ Vorschriften für die übrigen Fadlprüfungen
veröffentlichen wir späte!.

Abschnitt IV (§§ 15 bis 1?) und Anlage 29 der Ausbil-
dungsvorschrift treten gleichzeitig außer Kraft.

Für die Festsetzung des Prüfungsdienstalters gilt fol-
gendes:

Ein Prüfungsdienstalter wird für die Beamten im
Vorbereitungsdienst nicht festgesetzt Nad! Abschluß
der Prüfung werden die Beamten i.V. zu außerplan-
mdßigen Beämten erDannt.

Für alle übrigen Prülungen (Beförderungsprüfun-
gen), zu denen sowohl die von den planmäßigen Be-
ahten zum Aulstieg in eine höhere Besoldungsgruppe
(höhere Laufbahn) abzulegenden Prüfungen als auch

die Prüfungen rechnen, die die voraussetzung für die

übernahme in das Beamtenverhältnis bilden (2, B. Prü-
tung der Mechaniker zum T]tr/f), werden die Beamten
nach Bedarf einberufen.

Für diese Prüfungen wird ein Prülungsdienstalter
festgesetzt, und zwar auf denTag der zulassung (Tag der

verfügung, durdr die dem Anwärter seine zulassung
zur Prüfung mitgeteilt wird), Beamte, die bis zu einem
in einem Aulruf besonders festgesetzten Tag zugelassen

werden und die Prüfung beim ersten Versuch bestehen,

sind so zu behandeln, als ob sie gleichzeitig zugelassen

worden wären; sie erhalten deshalb ein gemeinsames

Prüfungsdienstalter von dem unterstellten (im Aufruf
bestimmten) gemeinsamen Zulassungstag.

Der Beamte wird zur Wiederholung einer Beförde-
rungsprüfung im allgemeinen innerhalb eines Monats
nach Ablauf der vom Prülungsrat festgesetzten Wieder-
holungsfrist, beginnend mit dem Tag nach Ablauf des

Tages der nidrt bestandenen P!üIung, einberufen
Seiner Meldung bedart es nicht. Beamte, die die Prü-
fung in der Wiederholung bestehen, erhalten ein Prü-
Iungsdienstalter vom Tage der zulassung zum ersten
Versuch (oder vom gemeinsamen Zulassungstag), ver-
schledrtert um die durdr den Prüfungsrat festgesetzte
Wiederholungsfrist, nötigenfalls um weitele zurück-
stellungsflisten, wenn der Beamte aus einem in seiner
Person liegenden Grunde nidlt fristgemäß zur wieder-
holung der Prüfung einberulen werden kann.
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Anlage I - Zur Amtsblvf. Nr. 442/1950

PrüIungsordnung der Deutschen Bundespost (PrO)
Die Prüfungsordnung gliedert sich in zwei Teile:
A. Allgemeine Prüfungsordnung, die für alle prü-

fungen gleichmäßig verbindlich ist (PrO A).
B. Besondere Prüfungsordnung, die die Bestimmun-

gen für die einzelnen tr'adrprüfungen enthält
(PrO B).

A. Allgemeine Prütungsordnung

§1
Zwe(k aler PrüfungeD

(1) Zwech der Prüfungen ist es, festzustellen, ob der
Prüfling die fachlidre Eignung für die erstrebte Lauf-
bahn oder Tätigkeit hat. Auf diesen Zweck ist jede
Prüfung abzustellen.

(2) Die Iadlliche Eignung ist dann gegeben, wenn der
Prüfling das vorgeschriebene Fachwissen und Fach-
können nachweist und die geistige Eefähigune besitzt,
die für die ordnungsgemäße Erledigung der Dienst-
gesdräfte in der vorgesehenen Laufbahn oder Tätigkeit
erforderlidr ist.

(3) Die Prüfungen sind nicht öffentlidr. Ein Mitglied
der Personalvertretung kann bei der mündlichen Prü-
fung anwesend sein, därf aber nicht in die prüfung
eingreifen und an der Beratung über das Prüfungs-
ergebnis nicht teilnehmen.

§2
Umf&ng der PrüfuEgeD

Die Prüfungen können aus mehreren Teilen bestehen.
A1s Teile kommen iu Betlacht:

a) Vorprüfung,
b) handwerklicher Teil,
c) Technisdre Prüfung,
d) Tedrnisch-wissenschaftliche Prüfung,
e) häusliche Probearbeit,
f) Autsidrtsarbeiten,
g) mündliche Prüfung.

§3
Ort aler Prüfuhgen

(1) Prüfungen werden abgenommen bei Amteln,
Oberpostdirektionen und ihnen gleichgestellten Be-
hörden sowie beim Bundesministerium für das post-
und Fernmeldewesen.

(2) Zur Abnahme der schrittlichen und mündlidren
Prüfungen sollen bei den Prüfungsbehörden besondere
Prüfungszimmer zur VerIügung stehen, die nach Raum
und Ausstattung der Würde der Prüfung gerecht
werden,

§4
Einberufungetr

(1) Die Prüflihge werden zu den PrüIungen ein-
berufen. Bei der Einberufung zur mündlichen Prüfung
werden ihnen die Mitglieder des Prüfungsrats bekannt-
gegeben.

(2) Auswärtige Prüflinge können mit Anspludr auf
Entschädigung nach deln Gesetz über Reisekostenver-
gütung der Beamten bereits am Tags vor dem jeweiligen
Prüfungstage zu der Prüfungsbehörde reisen, wenn sie
sonst am PrüIungstage bereits vor 7 Uhr am Wohnort
abreisen müßten, um rechtzeitig bei der Prüfung an-
wesend zu sein. Für die Rüd<reise gelten die allge-
meinen Bestimmungen des Gesetzes über Reisekosten-
vergütungen der Beamten.

§5
Fristen

(1) Ftir jeden Prüfungsteil sind Fristen bestimmt.
Diese Fristen müssen genau eingehalten werden.

(2) Weist ein Prüfling glaubhaft nach, daß er aus
einem von ihm nicht zu vertretenden Umstande die
Frist für die Ablieferung der häuslichen Probearbeit
nicht einhalten kann oder konnte, so ist ihm eine an-
gemessene Fristverlängerung zu gewähren. Schwierig-
keit der Aufgabe, mangelndes Schrifttum u.ä.m. sind
keine ausreichenden Verlängerungsgründe.

(3) Hat ein Prüfling bei de! häuslichen Probearbeit
die Überschreitung der Abgabetrist zu vertreten, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden.

(4) Für die Anfertigung von Auf sidrtsarbeiten darf
keine Fristverlängerung gewährt lvelden.

§6
Versäumnis unil Unterbrec}ung

(1) Versäumt ein Prüfling aus einem von ibm zu ver-
tretenden Umstande einen Prülungsteil, so gilt die ganze
Prüfung als nicht bestanden.

(2) Behauptet ein Prüfling, aus einem von ihm nidrt
zu vertretenden Umstande an einem Prüfungsteil nicht
teilnehmen zu können, so hat er diesen Umstand vor-
her oder unverzüglich nachher dem Prüfungsrat mit-
zuteilen und glaubhaft zu machen.

(3) In Krankheitsfällen kann der Prütungsrat ein
drztliches oder ein amtsärztliches Zeugnis als Nachweis
verlangen. Dasselbe gilt für den FaI, daß ein Prüfling
die Anfertigung dei häuslichen Probearbeit oder der
Aufsidrtsarbeiten wegen Krankheit unterbridrt.

(4) Hat ein PrüIling die Versäumnis oder die Unter-
brechung als von ihm nicht zu vertreten nachgewiesen,
so wird er zum nädtstmöglichen Zeitpunkt zur PrüfUng
oder deren Fortsetzung erneut einberufen. Die bereits
abgelegten Prüfungsteile behalten ihre cültigkeit.

§?
Täuschungsversuche

(1) Bemerkt der aufsichtführende Beamte, daß ein
Prüfling bei der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten un-
erlaubte Eilfsmittel verwendet oder auf andere Weise
selbständige Arbeit vortäuscht, so hat er den Prüfling
von der weiteren Prüfung auszuschließen. Der aufsicht-
führende Beamte meldet den Vorlall unverzüglich



schriftlidt dem Vorsitzer des Prüfungsrats, gegebenen-
falls unter Beilügung der Beweismittel. Häl1 der prü-
fungsrat den Täuschungsversudr für gegeben, so hat er
die Prülung als nicht bestanden zu erklären; im ande-
ren Falle ist der Prüfling so bald als möglich zur Fort-
setzung der Prüfung einzuberufen.

(2) Kommt der Prüfungsrat bei der Beurteilung der
sdrriftlichen Prüfungsarbeiten zu der Ansicht, daß ein
Prüfling getäuscht hat, so hat er dem Prüfling mit-
zuteilen, daß der dringende Verdacht der Täuschung
vorliegt. Der PrüIling ist dazu zu hören. Bestätigt sich
der Verdadrt, so hat der Prüfungsrat die prüfung als
nicht bestanden zu erklären.

(3) Ist eine Prüfung wegen Täusdrungsversuchs als
nidrt bestanden erklärt worden, so muß der Prüfling
eine etwaige Wiederholungsprüfung in vollem Umfange
ablegen; die Wiederholungsfrist ist auf 12 Monate fest-
zusetzen.

§8
Aufsicht

(1) Die Aufsicht bei der Anfertigung der Aufsidrts-
arbeiten rMird von einem Prüfungsratsmitglied geführt.
Ist das ausnahmsweise nicht möglich, so ist ein geeig-
neter Beamter des höheren oder des gehobenen Dien-
stes mit der Aufsidtt zu betrauen.

(2) Der aulsidrtführende Beamte hat alles zu tun, um
Täuschungsversuc.he oder andere Unregelmäßigkeiten
auszusdrließen.

(3) Der aufsidltführende Beamte darf Fragen, die sich
auf den Inhalt und die Bearbeitung der Aufgabe be-
ziehen, nicht beantworten. Er ist streng verpflichtet,
jeden bemerkten Täusdlungsversudr zu melden und
aktenkundig zu machen, widrigenfalls er sich einer
Dienstpflichtverletzung schuldig macht,

(4) In die Aufsicht können sich mehrere Beamte
teilen; wenigstens einer muß immer im prüfungsraum
anwesend sein.

§e
SicherungsEaßnahmcn

Der Vorsitzer des Prüfungsrats kann die ihm jeweils
zwedrmäßig ersdreinenden Sicherungsmaßnahmen gegen
Täuschungsversuche bei den Aufsichtsarbeiten anord-
nen. Für die Fertigung der Arbeiten ist amflich bereit-
gestelltes Papier zu verwenden. Während der Arbeit
dürfen die Prüflinge nur einzeln nacheinander - im
allgemeinen frühestens 2 Stunden nadr Beginn - aus-
treten. Über die Dauer ihres Ausbleibens hat der auf-
sichtführende Beamte Aufzeichnungen zu führen, die
mit den Prütungsvorgängen zu vereinigen sind,

§10
PrüfuDgsrat

(1) Die P!üfungen werden vor einem Prüfungsrat ab-
gelegt. Jeder Prüfungsrat besteht aus einem Vorsitzer
und 1-B Beisitzern.

(2) Der Prüfungsrat wird von dem Präsidenten der
OPD usw. oder vom BPM ernannt. Zu Mitgliedern des
P!üfungsrats dürfen nur solche Beamte ernannt wer-
den, die nadr ihrer gesamten Persönlidrkeit volle Ge-
währ dafür bieten, daß sie bei der Feststellung des Prü-
fungswissens und bei der Gesamtbeurteilung des Prüf-
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lings die für die jeweilige Prüfung erforderlichen Maß-
stäbe anlegen. Glaubt ein Mitglied des Prüfungsrats,
daß aus persönlichen Gründen (2.B. Verwandtschaft,
Freundschaft, Feindschalt usw, zwischen Prüfer und
Prüfling) der f'all der Befangenheit volliegt, so hat
er sidr selbst abzulehnen. Aus demselben Grunde kann
jeder Prüfling unverzüglich nach Bekanntgabe des
Prüfungsrats Mitglieder des Prüfungslats wegen Be-
fangenheit ablehnen. Die Befangenheit ist glaubhaft
zu machen. Die Entscheidung über die Ablehnung trifft
der Vorsitzer des Prüfungsrats und, falls dieser selbst
betroften ist, die OPD oder das BPM.

(3) Der Prüfungsrat ist in der Beurteilung der Prü-
fungsleistung und bei der f'eststellung des Prüfungs-
ergebnisses frei und an keine lfeisungen gebunden.

(4) Die Mitelieder des Prüfungsrats müssen plan-
mäßige Beamte sein, soweit für Einzeuälle nidrts an-
deres vorgeschrieben ist.

§ 11

Eäusliche Probearbeit
(1) Durch die häusliche Probearbeit soll der Prüfling

beweisen, daß er in der Lage ist, eine bestimmte prak-
tisdre oder theoretisdre Aufgabe selbständig, sorgfältig
uDd eingehend binnen einer festgesetzten Zeit zu be-
arbeiten.

(2) Der Vorsitzer des Prülungsrats stellt die Aufgabe
auf Vorschlag des Ausbildungsreferenten der Prüfungs-
OPD. Die Bekanntgabe der Aufgabe an den Prüfling
ist aktenkundig zu machen. Die vorgesdrriebene Ab-
lieferungsfrist läuft vom Tage nadr der Bekantrtgabe an.

(3) Für die Dauer der Anfertigung der häuslichen
Probearbeit ist der Prüfling vom Dienst zu befreien.
Soweit die Arbeit es bedingt, ist ihm ferner die Beob-
achtung des praktischen Dienstes oder die Einsicht-
nahme in dienstliche Einrichtungen zu ermöglichen.

(4) Der Prüfling hat am Schluß der Arbeit sämtliche
von ihm benutzten Hilfsmittel aufzuführen und die
Versicherung abzugeben, daß er die Arbeit ohne Iremde
Hilfe angefertigt und sidr keiner andern als der von
ihm angegebenen Hilfsmittel bedient hat.

(5) Der Prüfling soll zur Niederschrift der Arbeit eine
Schreibmaschine benutzen. Die Arbeit ist geheftet ab-
zuliefeür.

(6) Die Beschäf tigungs-OPD läßt die Arbeit durch
einen geeigneten fachkundigen Beamten begutachten
und übelsendet sie spätestens binnen 2 Wochen nadr
der Ablieferung mit einer ausführlichen Beurteilung
über die fachliche Ridtiekeit und Brauchbarkeit an den
Prüfungsrat. Das Gutachten braucht nidrt mit einer
bestimmten Note abzuschließen. Der mit der Begut-
adrtung beauftragte Beamte darf die Arbeit nidlt Init
Bemerkungen versehen, sondeh muß sich darauf be-
sdlränken, seine Auffassung über die Braudtbarkeit
de! Arbeit im Gutachten festzulegen. In der Arbeit
selbst vermerkt er lediglich Verstöße gegen Rechtschrei-
bung, Sprachlehre und Satzzeichen.

(7) Es ist sicherzustellen, daß der Prüfling von dem
Inhalt des Gutachtens oder der Note der BeschäItigungs-
OPD keine Kenntnis erhält. Der begutadrtende Beamte
muß über das Ergebnis seiner Beurteilung strenges
Stillschweigen bewahren.
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§12
AulsLhtsorbelten

(1) Die Aufsidltsarbeiten sollen den Nadrweis erbrin-
gen, daß der Prüfling die gestellten Aufgaben in einer
begrenzten Zeit zu lösen imstande ist.

(2) Der vorsitzer des Prüfungsrats sfellt die.AulgabeD
nach Vorsdrlag des Ausbildungsreferenten der Prü-
fungs-OPD, Der Vorsitzer kann den Vorsdrlag zurück-
weisen. Der Vorsitzer, der Ausbildungsreferent und der.
beteiligte Sadrbeärbeiter tragen die Verantwortung für
die Geheimhaltung. Die Aufgabe wird dem aufsidrt-
führenden Beamten in einem versdrlossenen und mit
Siegelmarken gesicherten Umsdrlag ausgehändigt.

(3) Unmtttelbar vor Beginn der Prüfung öffnet der
aufsidttführende Beamte den Umsdrlag vor den Augen
der Prüflinge und gibt die Aufgabe bekannt. Die vor-
geschriebene Abgabefrist läuft vom Ende der Bekannt-
gabe an. Dieser Zeitpunkt ist schriftlid! festzuhalten.

(4) Im allgemeinen werden Aufsicbtsarbeiten ohne
Hilfsmittel angefertigt. Soweit Beheue (cesetzestexte
usw,) nidlt zu entbehren slnd, müssen sie von Amts
wegen gesteut welden. Bei Gesetzestexten dürlen kelne
kommentierten Ausgaben benutzt werden,

(5) Stehen zahlreidre Prüflinge gleichzeitig zur
Abschlußprüfung heran, so kann der Vorsitzer des Prü-
fungsrats die Aufsichtsarbeiten an versdriedenen OrteD
gleidlzeitig sdlreiben lassen. Er hat alsdann zu jedem
Ort ein Mitglied des Prülungsrats als Aufsicht zu ent-
senden oder einen zuverlässigen anderen Beamten des
höheren oder des gehobenen Diehstes der PrüIungs-
OPD mit der Aufsidrt zu betrauen.

(6) Die Arbeiten sind möglidrst mit Tinte zu schrei-
ben, Sie können bei Zeitmangel audr gaoz oder teil-
weise im Entwurf abgegeben werden. A.lle Texte müs-
sen jedodr lesbar sein. De! aufsichtführende Beamte
vermerkt auf jeder Arbeit den Zeitpunkt der Abgabe.
Er leitet die Arbeiten uuverzüglidr gesidrert dem Vor-
sitzer des Prüfungsrats zu.

§13
Müudllche PrüfuDg

(1) Hauptaufgabe der mündlichen Prütung ist es,
festzustellen, was der Prüfling auf jedem einzelnen
PrüIungsgebiet weiß und wie er sein Wissen anzuwen-
den versteht. Es kommt nidrt darauf an, ihm Wissens-
lüd<en nadrzuweisen. Bei der mündlichen Prüfung ist
daher davon auszugehen, daß es weniger auf abfrag-
bares Einzelwissen als auf scharle Erfassung der allge-
meineren Fragen und auf die Fähiekeit ankommt, sidl
mit ihnen in klare! und spradrlidr einwaDdf.eier Form

(2) In der mündlidren Prüfung dürfen hödrstens sedrs
P!üflinge gemeinsam geprüft werden.

(3) Die Prüfung soll mit leidrteren Fragen beginnen
und allmählich zum Sdrwereren fortschleiten. Es soll
frei geprüft werden; PrüIen an Hand von süriftlidl
ausgearbeiteten Fragen und Antworten ist unzulässig.

(4) Die Prüfungsratsmitglieder dürfen sich während
der Prüfung nidrt mit A-rbeiten beschäftigen, die nidrt
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Prüfung
stehen. Sie haben alles zu u[terlasse!, woraus die Prtit-

linge auf mangelnde Aufmerksamkeit oder mangelnde
Sachlidrkeit schließen köDnten.

(5) Das Einlegen einer Pause .ist gestattet. Die Pause
darf nicht auf die vorgesdrriebene PrüIungszeit ange-
redrnet werden.

(6) Die Prülungsratsmitglieder verständigen sidl
untereinander, über welches Gebiet sie prüfen.

(?) Nadl Ablauf der vorgeschriebenen Prüfungszeit
wird die PrüIung vom Vorsitzer geschlossen.

§14
Beurteilung det Leistungen

(1) Die Leistungen eines Prüflings sind zu beurtei-
len als

,,sehr gut" (1), wenn sie lüdrenlos sind und weit
über gut hinausgehen,

,,gut" (2), wenn sie wesentlid! über aleni Durdl-
schnitt liegen,

,,befriedigend" (3), v./enn sie über dem Durchsdlnitt
stehen,

,,ausreldrend" (4), wenn sie dem Durdrschnitt ent-
sPredren,

,,mangelhaft" (5), wenn sie uDzureidlend sind,

,,ungenügend" (6), wenn sie völlig unzureichend
sind.

(2) Vorstehende Bewertungsnoten sind einheitlidr an-
zuwenden.

(3) Für die Gesamtbewertung der Prüfungsleistungen
gelten die Noten

sehr gut bestanden,
gut bestanden,
befriedigend bestanden,
ausreichend bestanden,
nicht bestanden.

(4) Jede sdrriftliche Prüfungsarbeit (Hausarbeit und
Aufsidrtsarbeit) ist von je zwei fachkundigen Mitglie-
dern des Prüfungsrats verantwortlidr zu prüfeu und zu
bewerten. De! Vorsitzer bestimmt, welche MitBlieder
des Prüfungsrats diese Prüfung vornehmen. Er soll sidr
an der Bewertung der Arbeiten beteiligen.

(5) Wird eine Arbeit mit ,,mangelhaft" oder ,,unge-
nügend" bewertet, so muß sie von mindestens einem
\Meiteren Mitglied des Prüfungsrats nadlbeurteilt wer-
den. Der Vorsitzer des Prüfungsrats kahn anordnen,
daß eine Arbeit von allen Prüfungsratsmitgliealeln be-
urteilt wird. Jedes Mitglied des Prüfungsrats hat das
Redrt, iede Arbeit selbst zu beurteilen.

(6) Bei der Beurteilung der Arbeiten sind der Schwie-
rigkeitsgrad der Aufgabe und die für die Anfertigung
zur Verfügung stehende Zeit zu berücksidrtigen.

§ 15

Ausgleidrsmöglichkeit

Ist in einem für sich zu bewertenden Abschnitt der
Absdrlußprüfung die Leistung eines Prüflings mit
,,mangelhaft" (5) bewertet, so besteht die Möglidkeit
des Ausgleidrs nadr Maßgabe der besonderen Vorsdlrif-
ten für die einzelnen Fachprüfungen. Für ungenügende
Leistungen kommt ein Ausgleich nldrt in Betradrt.
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§16
Feststellung

unal Bekanntgabe iles Prüfungsertebnisses
(1) Unmittelbar im Anschluß an die mündliche Prü-

fung findet die Beratung statt. Bei der Beratung müs-
sen die vollständigen Personalakten sowie alle sonsti-
gen Unterlagen über Beschäftigung, Leistung und Be-
urteilung der Prütlinge vorliegen. Bei Meinungsver-
sdriedenheit darüber, ob und wie die Prüfung bestan-
den ist, wird mit Mehrheitsbesdrluß 'entsdrieden. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzers den
Ausschlag.

(2) Der Vorsitzer steUt das Ergebnis der PrüIung fest
und macht es aktenkundig. Eine erneute Beratung und
Abstimmung ist alsdann nicht mehr zulässig,

(3) Der Vorsitzer des Prüfungsrats gibt den Prüflin-
gelr das Gesamtergebnis der Prüfung mündlidl bekannt.
Ansdüießend teilt er jedem Prüfling die Bewertung der
einzelnen Prüfungsteile und die hauptsächlidlsten
Grühde mit, die fü! die Bewertung maßgebend waren.
Eine Ausspradre mit den Prüflingen über das Prüfungs-
ergebnis ist zu vermeiden, Einsidrtnahme in die sdlrift-
lidren Arbeiten ist nidrt zu gestatten. Nadr der Prüfung
kann in begründeten Ausnahmefällen dem Ausbil-
dungsreferenten der Besdräftigungs-OPD auf Wunsdl
Einsidrt in die Prüfungsarbeiten gewährt werden. Eine
Weitergabe der Arbeiten an Dritte ist nicht gestattet.
Eine Auswertung der häuslidren Probearbeiten für
dienstlidre Zwecke ist zulässig,

(4) Der vorsitzer des PrüIungsrats feltigt und unter-
schreibt unter Verwendung von Formblättern für jeden
Prüfling einen Vermerk über das Ergebnis der Prüfung
mit Begrünalung. Der Vermerk wird der Besdlättigungs-
OPD übersandt, die den Prüfling über das Ergebnis der
PrüIung schriftlich unterrichtet uhd den Vermerk zu
den Personalakten des Prütlings nimmt.

§1?
' Wieilerbolungsprüfung

(1) Besteht ein Prüfling beim ersten Versuch nicht, so

wird ihm vom Prüfungsrat eine Wiederholungsfrist ge-
setzt. Um diese Frist-wird der VorbereitungsdieDst ver-
längert. Die Verlängerung rechnet vom Tage nadr
Ablauf der regelmäßige[ Vorbereitungszeit.

(2) Mit ,,mangelhaft" oder ,,ungenügend" bewertete
Teile müssen wiederholt werden.

(3) Besteht der Prüfling die wiederholungsprüfung
nicht, so hat er aus seinem bisherigen Dienstverhältnis
auszusdreiden. Das gilt nicht für Aufstiegsprüfungen.

(4) Kommt der Prüfungsrat einstimmig zu dem Urteil,
daß von einem Prüfling mangels ausreidrender geisti-
ger Befähigung in der erstrebten Laulbahn keine er-
sprießlidren Dienstleistungen zu erwarten sind, so setzt
er zwar eine Wiederholungsfrist fest, empfiehlt jedoch,
den Prüfling aus seinem bisherigen Dienstverhältnis zu
entlassen. Diese Empfehlung ist schriftlich zu begrün-
den und von allen Mitgliedern des Prüfungsrats zu
untersdrreiben. Das gilt nicht für Aufstiegsprüfungen.

§18
Wirkung aler Entscleidungeh des Prüfungsrats

(1) Die EntsdEidungen des Prüfungsrats sind anfecht-
bar, wenn erheblidrere verstöße gegen I'ormvorschrif-
ten vorliegen (2.8. Verletzung der Vorsdrriften über
Besetzung des Prüfungsrats, Einhalten von Fristen, Be-
fangenheit eines Prüfungsratsmitglieds, I'estsetzen un-
zulässiger Wiederholungsfristen usw.). Die Beschwerde
ist auf dem Dienstwege an das BPM zu ridlten. Stellt
sie sidr als begründet heraus, so hebt das BPM die an-
gefochtene Entscheidung auf. Ilandelt es sich dabei um
die Entsdreidung über das Gesamtergebnis der Prüfung,
so gilt die Prüfung als nidlt abgelegt.

(2) Die Entsdreidung des PrüIungsrats über das Ge-
samtergebnis der Prüfung ist in der Sadle grundsätz-
lidr nidlt anfechtbar. Auch der Prültungsrat selbst kann
sie nidrt ändern.

(3) Hat der Prüfungsrat eine \[iederholungsprüfung
zugelassen, so darf der Prüfling unbesdradet der Vor-
schrift in § 17 (4) während der Wiederholungsfrist wegen
des P!üfungsergebnisses nidrt als factllid! ungeeignet
entlassen 'werden. Eine Entlassung aus anderen Grün-
den bleibt unberührt.

§19
Prüfung§akten

Alle volgänge über eine Prüfung sind zu P.üfungs-
akten zu vereinigen. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten
sind mindestens zwei, die Verhandlungen über das Er-
gebnis der Prüfung mindestens lünf Jahre aufzu-
bewahren.

§20
Bef öralerungsprüf ungen

Diese Vorsdlriften gelten audl für Beförderungs-
prüfungen. nur daß

a) die Technisdle Prüfung (VorprüIung) mit der
Absdrlußprüfung vereinigt wird,

b) vor der Zulassung zu Prüfungen

1. für die Laufbahngruppe C die OPD sidl die
Gewißheit versdralft haben muß, daß der Be-
amte die nötigen Allgemeinkenntnisse besitzt,
die Deutsdle Kurzsdlrift beherrscht und Ma-
schine schreiben kann. Beamte des Postdienstes
und des Fernmeldedienstes müssen in einer
fremden Spradre (Französisch oder Englisch)
autägliche Sdrriften aus der Iremden in die
deutsche Sprache übersetzen können und einige
Gewandtheit im mündlidlen Gebraudr der
fremden Spradre besitzen. In der anderen frem-
den Sprache müssen sie eine ridltige Ausspradle
erlangt haben und ein Diktat niedersdlreiben
können;

2. für die Laufbahn8Fuppe B sidr die oPD Gewiß-
heit verschafft haben muß, daß der Beamte
ausreidrende Allgemeinkenntnisse mitgebracht
oder nachträglich erworben hat.

Nötigenfaus lassen die OPDn Probearbeiten
schreiben.




